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Verpflichtungserklärung
nach § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)

vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954),
in der Fassung des Gesetzes vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S. 66)

geb. am

Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes über die Wahrung des Datengeheimnisses sowie die
einschlägigen Bußgeld- und Strafvorschriften sind mir bekannt (siehe Folgeblatt).
Die nachstehende Verpflichtung bezieht sich auf alle zu einer Person gehörenden Einzelangaben über
persönliche und sachliche Verhältnisse sowie auf alle Schutzmaßnahmen dieser Datenbestände.

Ich verpflichte mich, die nachstehenden Bestimmungen einzuhalten:

1. Es ist untersagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als zu dem zur
jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Untersagung ist auch nach der Beendigung der Tätigkeit
rechtswirksam.

2. Bestehende Vorschriften über den Umgang bzw. die Sicherung personenbezogener Daten sind zu
beachten.

3. Zum Schutz personenbezogener Daten ist im Rahmen der zugewiesenen Aufgabe die notwendige Sorgfalt
anzuwenden; festgestellte Mängel sind über den Vorgesetzten dem Datenschutzbeauftragten mitzuteilen.

Sonstige Geheimhaltungs- und Schweigepflichten arbeitsrechtlicher Natur werden durch diese Verpflichtung
nicht beeinträchtigt.

Eine Abschrift der Verpflichtungserklärung habe ich erhalten.

Ort, Datum

Behörde, Betrieb, Arbeitgeber

Unterschrift des Verpflichtenden
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Unterschrift des Verpflichteten

Name, Vorname des Verpflichteten
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Hinweise zum Bundesdatenschutzgesetz

Aufgrund Ihrer Aufgabenstellung gilt für Sie § 5 des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen müssen wir Sie auf die Wahrung des
Datengeheimnisses verpflichten. Die Verpflichtung bleibt auch
nach Beendigung Ihrer Tätigkeit rechtswirksam.
Wir geben Ihnen nachstehend Auszüge des BDSG zur Kenntnis:

§ 1
Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu
schützen, dass er durch den Umgang mit seinen
personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht
beeinträchtigt wird.

(2) Dieses Gesetz gilt für die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten durch
1. öffentliche Stellen des Bundes,
2. öffentliche Stellen der Länder, soweit der Datenschutz
nicht durch Landesgesetz geregelt ist und soweit sie
a) Bundesrecht ausführen oder
b) als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sich nicht um
Verwaltungsangelegenheiten handelt,
3. nicht öffentliche Stellen, soweit sie die Daten unter Einsatz von
Datenverarbeitungsanlagen verarbeiten, nutzen oder dafür
erheben oder die Daten in oder aus nicht automatisierten Datein
verarbeiten, nutzen oder dafür erheben, es sei denn, die
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten erfolgt
ausschließlich für persönliche oder familiäre Tätigkeiten.

(3) Soweit andere Rechtsvorschriften des Bundes auf
personenbezogene Daten einschließlich deren Veröffentlichung
anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes
vor. Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher
Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder besonderen
Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften
beruhen, bleibt unberührt.

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen denen des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Ermittlung des
Sachverhalts personenbezogene Daten verarbeitet werden.

(5) Dieses Gesetz findet keine Anwendung, sofern eine in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum belegene verantwortliche Stelle
personenbezogene Daten im Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt,
es sei denn, dies erfolgt durch eine Niederlassung im Inland.
Dieses Gesetz findet Anwendung, sofern eine verantwortliche
Stelle, die nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum belegen ist, personenbezogene
Daten im Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt. Soweit die
verantwortliche Stelle nach diesem Gesetz zu nennen ist, sind
auch Angaben über im Inland ansässige Vertreter zu machen. Die
Sätze 2 und 3 gelten nicht, sofern Datenträger nur zum Zweck des
Transits durch das Inland eingesetzt werden. § 38 Abs. 1 Satz 1
bleibt unberührt.

§ 5
Datengeheimnis

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen
sind, soweit sie bei nichtöffentlichen Stellen beschäftigt werden,
bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu
verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung
ihrer Tätigkeit fort.

§ 43
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit §4e Satz 2, eine
Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
macht,
2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung
mit Satz 3 und 6, einen Beauftragten für den Datenschutz nicht,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bestellt,
3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass der
Betroffene Kenntnis erhalten kann,
4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogene Daten
übermittelt oder nutzt,
5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort bezeichneten
Gründe oder die Art und Weise ihrer glaubhaften Darlegung nicht
aufzeichnet,
6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezogene Daten in
elektronische oder gedruckte Adress-, Rufnummern-, Branchen-
oder vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt,
7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von
Kennzeichnungen nicht sicherstellt,
8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder
nicht vollständig benachrichtigt,
9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung
übermittelt,
10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine Auskunft
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt
oder eine Maßnahme nicht duldet oder
11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1
zuwiderhandelt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein
zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet,
2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein
zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten Verfahrens
bereithält,
3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein
zugänglich sind, abruft oder sich oder einem anderen aus
automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien
verschafft,
4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht
allgemein zugänglich sind, durch unrichtige Angaben erschleicht,
5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in
Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1,
die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, indem er sie an
Dritte weitergibt, oder
6. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2, die in § 30 Abs. 1 Satz 1
bezeichneten Merkmale oder entgegen § 40 Abs. 2 Satz 3 die in §
40 Abs.2 Satzt 2 bezeichneten Merkmale mit den Einzelangaben
zusammenführt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Falle des Absatzes 1 mit
einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, in den Fällen
des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu
zweihundertundfünfzigtausend Euro geahndet werden.

§ 44
Strafvorschriften

(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung
gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu
bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind
der Betroffene, die verantwortliche Stelle, der Bundesbeauftragte
für den Datenschutz und die Aufsichtsbehörde.
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Anmerkung:

Der Schutz personenbezogener Daten gemäß BDSG erstreckt sich auf in Dateien gespeicherte personenbezogene Daten, ungeachtet der
bei der Verarbeitung angewandten Verfahren. Das Gesetz schützt demnach alle Datensammlungen mit personenbezogenen Daten (z.B.
Karteien, Erfassungsformulare, Lochkarten, Disketten, Magnetbänder, Mikrofilmaufzeichnungen etc.). Der Schutz erstreckt sich auch auf
die Verfahren, mit denen solche Dateien verarbeitet werden; die aus dem Datenschutz resultierenden Datensicherungsmaßnahmen
betreffen Dateien und Verfahren, die personenbezogene Daten beinhalten oder bearbeiten.

Bei der Verarbeitung von Daten der Buchhaltung und des Rechnungswesens (einschließlich der Personalabrechnung) sind die jeweils
geltenden Grundsätze der ordnungsgemäßen Datenverarbeitung zu beachten.

Es liegt in Ihrem und in unserem Interesse, dass neben der Beachtung der gesetzlichen Verpflichtungen nach dem BDSG
(Datengeheimnis), den Geheimhaltungsvorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Datenverarbeitung Mängel in Datenschutz,
Datensicherung und in Fragen der Ordnungsmäßigkeit dem zuständigen Vorgesetzten unverzüglich mitgeteilt werden müssen.

Wir bitten Sie in diesem Sinne um Ihre aktive Mitarbeit.
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